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In Kürze 

Arbeitgeber sind verpflichtet, ordnungsmäßige Arbeitszeitaufzeichnungen zu führen. 

Damit wird sichergestellt, dass Höchstarbeits- und Mindestruhezeiten eingehalten 

werden. Verstöße können zu Nachforderungen durch Arbeitnehmer (inklusive 

Hemmung von Verfallsfristen), aber auch zu Verwaltungsstrafen führen. Die 

Verletzung von Aufzeichnungspflichten kann teuer werden, da Verstöße hinsichtlich 

jedes einzelnen Arbeitnehmers zu ahnden sind. Um solche Risiken zu minimieren, 

sollten Unternehmen ihre übliche Praxis der Aufzeichnung von Arbeitszeiten prüfen. 

Hier gilt nicht zwingend ein einheitliches unternehmensweites System, da es auf die 

Ausgestaltung der einzelnen Arbeitsverhältnisse ankommt. 

Grundsätzliches 

Grundsätzlich gilt, dass Arbeitgeber Aufzeichnungen über die von allen Arbeitnehmern jeweils geleisteten Arbeitsstunden 

führen müssen. Dabei sind Anfang und Ende jedes Arbeitstages sowie die Lage der Pausen aufzuzeichnen. Die 

Aufzeichnungen müssen zudem jederzeit im Betrieb einsehbar sein. 

Wird die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung an die Belegschaft übertragen, so sind die Arbeitnehmer entsprechend anzuleiten, die 

Aufzeichnungen richtig zu führen. Regelmäßige Kontrollen müssen dennoch durchgeführt werden, da die Verantwortung 

weiterhin beim Arbeitgeber verbleibt. 

Die Arbeitszeiten unterliegen zusätzlich einer Aushangpflicht, damit die Arbeitnehmer entsprechend über Beginn und Ende der 

Normalarbeitszeit informiert sind. Der Aushang kann aber auch elektronisch (z.B. über Intranet) erfolgen. Arbeitnehmer können 

zusätzlich einmal monatlich die Übermittlung ihrer Arbeitszeitaufzeichnungen verlangen. 

Ausnahmen 

Für Arbeitnehmer, die die Lage ihrer Arbeitszeit und ihren Arbeitsort weitgehend selbst bestimmen können (z.B. Außendienst, 

Telearbeit), oder ihre Tätigkeit überwiegend in ihrer Wohnung ausüben, sind ausschließlich Aufzeichnungen über die 

Gesamtdauer der Tagesarbeitszeit zu führen (so genannte „Saldenaufzeichnungen“). Aufgrund der für den Arbeitgeber 

schwierigen Kontroll- und Eingriffsmöglichkeiten ist die genaue Lage der Arbeitszeit in diesen Fällen nicht zwingend zu 

registrieren. 

Darüber hinaus entfällt die Verpflichtung zur Führung von Aufzeichnungen über die Ruhepausen dann, wenn die Pausenzeiten 

durch Betriebsvereinbarung fixiert wurden, oder es den Arbeitnehmern überlassen bleibt, innerhalb eines festgelegten 

Zeitraums Ruhepausen nach eigenem Wunsch zu nehmen; dies gilt so lange, als von dieser Vereinbarung nicht abgewichen 

wird. Falls es keinen Betriebsrat gibt, kann eine derartige Regelung auch mittels Einzelvereinbarung getroffen werden. 

Bei Arbeitnehmern mit einer schriftlich festgehaltenen fixen Arbeitszeiteinteilung (z.B. Dienstplänen) sind sogar nur etwaige 

Abweichungen aufzuzeichnen. Zusätzlich ist die Einhaltung der getroffenen Vereinbarung regelmäßig zu bestätigen. 

Für gewisse Arbeitnehmergruppen besteht darüber hinaus eine gänzliche Ausnahme von der Verpflichtung, 

Arbeitszeitaufzeichnungen zu führen. Dies betrifft beispielsweise Familienangehörige und leitende Angestellte, denen 
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maßgebliche selbständige Entscheidungsbefugnis übertragen ist und die eine gewisse tätigkeitsbezogene Zeitautonomie 

aufweisen. Ob Arbeitnehmer als leitende Angestellte im Sinne der Arbeitszeitgesetze qualifiziert werden können, ist im 

Einzelfall zu prüfen. 

Sonderfälle Gleitzeit und All-In? 

Auch bei Gleitzeit und All-In Gehältern sind Arbeitszeitaufzeichnungen zu führen, was oft übersehen wird. 

Bei Gleitzeit sind sogar zusätzliche Angaben zu machen. Hier sind nämlich – wie bei anderen Durchrechnungsmodellen auch – 

zusätzlich Beginn und Dauer des Durchrechnungszeitraums festzuhalten. Außerdem muss der Arbeitgeber bei vereinbarter 

Gleitzeit spätestens am Ende jeder Gleitzeitperiode eine Kontrolle der Aufzeichnungen vornehmen. Der Aushang im Betrieb hat 

zusätzlich den Gleitzeitrahmen, Übertragungsmöglichkeiten ins Folgejahr sowie Dauer und Lage der wöchentlichen Ruhezeit zu 

enthalten. 

Pauschalentgeltvereinbarungen sind solange wirksam und zulässig, als Arbeitnehmer durch diese nicht schlechter gestellt 

werden als nach gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Minimalanforderungen. Dies erfordert eine regelmäßige 

Deckungsrechnung, die nur dann ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, wenn durchgehende Arbeitszeitaufzeichnungen 

vorliegen. 

Auch wenn Arbeitnehmer gänzlich von den Arbeitszeitgesetzen ausgenommen sind (z.B. leitende Angestellte), kann dennoch 

eine regelmäßige Aufzeichnung und Kontrolle sinnvoll sein, um beispielsweise der – nach allenfalls anwendbaren 

Kollektivverträgen bestehenden – Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Abgeltung von Überstunden nachkommen zu können. 

Außerdem können in Einzelfällen anwendbare Sondergesetze ebenso Aufzeichnungspflichten enthalten. 

Fazit 

Unternehmen sollten ihre Verpflichtungen im Zusammenhang mit Arbeitszeitaufzeichnungen kennen und im Bedarfsfall 

anpassen. Auch bei Vertragsänderungen und -anpassungen ist jeweils zu prüfen, ob das derzeit angewendete 

Aufzeichnungssystem für die jeweiligen Arbeitnehmer noch passend und ausreichend ist. Möchte ein Unternehmen nur ein 

einziges einheitliches System anwenden, muss es sich nach den strengsten im Unternehmen geltenden Regeln richten. 

Auch wenn Arbeitnehmer von den Arbeitszeitgesetzen ausgenommen sind, oder Ausnahmen von den Regelfallaufzeichnungen 

bestehen, kann eine regelmäßige und über die gesetzliche Verpflichtung hinausgehende Arbeitszeitaufzeichnung dennoch 

empfehlenswert sein. 
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